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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Le Conseil national a refusé de donner suite à l'initiative parlementaire du canton du
Jura qui vise l'affectation des bénéfices des investissements directs de la BNS à la
mise en œuvre de la politique énergétique 2050. Les députés et députées se sont
aligné.e.s sur la décision de la chambre des cantons et sur la recommandation de la
majorité de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-
CN). Pour être précis, la CER-CN préconisait le refus de donner suite à l'initiative
parlementaire par 16 voix contre 7. La majorité de la CER-CN estimait qu'une
affectation des bénéfices de la BNS à un but précis ouvrirait la boîte de Pandore des
demandes pour d'autres domaines et grèverait l'autonomie nécessaire à la BNS pour
mener à bien sa politique monétaire. En outre, la majorité de la CER-CN a rappelé
qu'une nouvelle répartition des bénéfices de la BNS aurait des conséquences pour les
budgets de la Confédération et des cantons car, si le  «gâteau» n'est pas agrandi, c'est
forcément la répartition des parts de gâteau qui doit être révisée. A l'opposé, une
minorité s'est montrée favorable à l'initiative parlementaire. Cette minorité, emmenée
par des députés et députées socialistes et vertes, considère que le bénéfice de la BNS
doit revenir à la population.
En chambre, l'initiative parlementaire a été rejetée par 102 voix contre 62, 1 abstention,
et 28 députés et députées qui n'ont pas voté. Le canton du Jura n'a pas réussi à
convaincre au-delà des lignes roses-vertes. Seul le député Jean-Paul Gschwind (centre,
JU) a voté en faveur de l'initiative de son canton. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Zu Beginn der Wintersession 2022 machte sich der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags 2023 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026. Anna
Giacometti (fdp, GR) und Jean-Pierre Grin (svp, VD) präsentierten dem Rat das Budget
und die Änderungsvorschläge der Kommissionsmehrheit. Beide betonten die «düsteren
finanzpolitischen Aussichten» (Giacometti), welche in den Finanzplanjahren grosse
Korrekturmassnahmen nötig machen würden. Besser sehe es noch für das Jahr 2023
und somit für den Voranschlag aus, hier schlug die Kommissionsmehrheit gar
Mehrausgaben von CHF 11.2 Mio. vor, womit die Schuldenbremse immer noch
eingehalten werden könne. Insgesamt beantragte die Kommission sieben Änderungen
am bundesrätlichen Voranschlag, welche der Rat allesamt annahm. Kaum Erfolg hatten
hingegen die Minderheitsanträge.

Das geplante Defizit in den Finanzplanjahren war auch Thema in den folgenden
Fraktionsvoten. Als besonders dramatisch erachtete etwa Lars Guggisberg (svp, BE) die
finanzielle Situation des Bundes: Man befinde sich «finanzpolitisch seit Jahren im
freien Fall», zumal das Parlament immer mehr Geld ausgebe als vorhanden sei. Nun
müsse man Prioritäten setzen, weshalb die SVP insbesondere im Finanzplan
entsprechende Kürzungsanträge stelle. Ähnlich formulierte es Alex Farinelli (fdp, TI) für
die FDP-Fraktion, der die Bundesfinanzen mit der Titanic verglich – zwar scheine alles
ruhig, bei genauerer Betrachtung sei «das Bild, insbesondere das mittelfristige, [aber]
wesentlich problematischer und beunruhigender». Auch er verlangte daher die Setzung
von Prioritäten. Demgegenüber hob Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) das positive
strukturelle Saldo des Voranschlags hervor, betonte aber auch, dass man für die
Finanzplanjahre Korrekturmassnahmen einbringen müsse – insbesondere auch, weil die
Gewinnausschüttung durch die SNB ausbleiben könne. 
Deutlich weniger besorgt zeigten sich die Sprechenden der anderen Fraktionen über
die finanzpolitische Situation. Roland Fischer (glp, LU) erachtete in Anbetracht der
tiefen Schuldenquote des Bundes nicht in erster Linie die Defizite als problematisch,
sondern die Ausgestaltung der Schuldenbremse, die es nicht erlaube, Schulden zu
machen, um Investitionen zu tätigen. Auch Sarah Wyss (sp, BS) zeigte sich durch die
«Mehrbelastungen ab 2024 [...] nicht besonders beunruhig[t]». Man müsse zwar
reagieren, dabei aber vor allem auf Nachhaltigkeit setzen und von «kurzfristige[r]

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Sparwut» absehen. Gerhard Andrey (gp, FR) sah die Schuld für die finanzpolitischen
Probleme vor allem bei denjenigen Mitgliedern des Parlaments, welche das
Armeebudget stark aufgestockt und einen Abbau der Corona-Schulden über zukünftige
Überschüsse durchgesetzt hätten. Statt über Sparmassnahmen solle man aber nun über
zusätzliche Einnahmen, etwa im Rahmen einer Erbschaftssteuer, sprechen. 

In der Folge behandelte der Nationalrat den Voranschlag 2023 in sechs Blöcken,
beginnend mit einem ersten Block zu den Beziehungen zum Ausland und zur
Migration. Hierbei lagen dem Rat keine Mehrheitsanträge der Kommission vor, jedoch
zahlreiche Minderheitsanträge von Mitgliedern der Polparteien. Einerseits verlangten
Minderheiten Badertscher (gp, BE), Friedl (sp, SG), Wettstein (gp, SO) sowie zwei
Einzelanträge Pasquier-Eichenberger (gp, GE) etwa eine Aufstockung der Beiträge für
humanitäre Aktionen oder an die Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des
Ostens, teilweise auch in den Finanzplanjahren. Andererseits forderten Minderheiten
Grin (svp, VD), Guggisberg (svp, BE), Fischer (svp, ZH) sowie ein Einzelantrag der SVP-
Fraktion etwa eine Reduktion des Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten, an die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit oder an die
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (teilweise auch oder nur in
den Finanzplanjahren) sowie die ordentliche Verbuchung der Ausgaben für
Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Die Minderheitsanträge blieben jedoch allesamt
erfolglos.

Im zweiten Block zu Kultur, Bildung, Forschung, Familie und Sport lagen dem
Nationalrat vier Kommissionsanträge vor. Im Sportbereich wollte die Kommission
einerseits einen Kredit für die Sportverbände zugunsten der nationalen Meldestelle von
Swiss Sport Integrity um CHF 360'000 aufstocken, zumal seit deren Schaffung Anfang
2022 dreimal mehr Meldungen eingegangen seien, als erwartet worden waren. CHF
650'000 sollten zudem für die Ausrichtung der Staffel-Weltmeisterschaft 2024 in
Lausanne gesprochen werden, wobei der Bund einen Drittel der Gesamtfinanzierung
übernehmen würde. Keine Aufstockung, sondern eine ausdrückliche Verwendung der
CHF 390'000, welche der Bundesrat im Bereich Kinderschutz/Kinderrechte
veranschlagt hatte, für eine Übergangslösung zur Stärkung der Kinderrechte verlangte
die Kommission bei den Krediten des BSV. Eine Übergangslösung war nötig geworden,
weil die Ombudsstelle für Kinderrechte, für die der Betrag gedacht war, noch nicht
über eine gesetzliche Grundlage verfügte. Schliesslich verlangte die Kommission, dass
CHF 35 Mio., welche nach dem Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe bei den EU-
Forschungsprogrammen nicht benötigt werden, stattdessen Innosuisse zugesprochen
werden. Der Nationalrat hiess alle vier Kommissionsanträge stillschweigend gut.
Weitere CHF 50 Mio. aus dem Kredit der EU-Forschungsprogramme zum Kredit für die
Institutionen der Forschungsförderung verschieben wollte eine Minderheit Munz (sp,
SH). Zudem verlangten zwei weitere Minderheiten Munz Aufstockungen bei der
internationalen Mobilität Bildung zugunsten des Programms Erasmus+. Die Kredite
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren wollten hingegen eine
Minderheit I Grin bei den Institutionen der Forschungsförderung sowie eine Minderheit
Guggisberg in den Finanzplanjahren bei der internationalen Mobilität Bildung und bei
den Stipendien an ausländische Studierende. Mit 123 zu 68 Stimmen kürzte der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der Minderheit Munz den Kredit der EU-
Forschungsprogramme zugunsten der Institutionen der Forschungsförderung, lehnte
aber ansonsten sämtliche Minderheitsanträge ab. Dazu gehörten auch zwei
Minderheiten Nicolet (svp, VD), welche bei Pro Helvetia (auch in den Finanzplanjahren)
und bei der familienergänzenden Kinderbetreuung kürzen wollten. 

Im Block 3 zu Umwelt und Energie hiess der Nationalrat die veranschlagten CHF 42
Mio. für Programme von EnergieSchweiz für den Heizungsersatz, zur Dekarbonisierung
von Industrie und Gewerbe, zur Einführung von neuen Technologien und zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie CHF 4 Mrd. für den Rettungsschirm
Elektrizitätswirtschaft, welchen der Bundesrat in einer Nachmeldung beantragt hatte,
gut. Eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) hatte erfolglos eine Kürzung bei den
Programmen von EnergieSchweiz im Voranschlag und in den Finanzplanjahren
gefordert. Erfolglos blieben auch alle anderen Minderheiten etwa zur Streichung von
CHF 10 Mio. für eine Winter-Energiespar-Initiative, zur Reduktion des Kredits für die
Reservekraftwerke, aber auch für eine Erhöhung des Kredits für die Reservekraftwerke
um CHF 100 Mio., um eine Erhöhung der Energiekosten für die Bevölkerung zu
verhindern.

Erfolglos blieben auch sämtliche Minderheitsanträge im vierten Block zu den Themen
«soziale Wohlfahrt, Gesundheit und Sicherheit», wo etwa eine Minderheit Wettstein
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(gp, SO) eine Erhöhung des Bundesbeitrags an das Schweizerische Rote Kreuz oder
verschiedene Minderheiten Kürzungen beim Rüstungsaufwand oder bei verschiedenen
Positionen zur Verteidigung beantragten. 

Im fünften Block zu Standortförderung, Steuern und Landwirtschaft gab es nur
einzelne Forderungen zu den ersten beiden Bereichen, etwa verlangte eine Minderheit
Gysi (sp, SG) zusätzliche Mittel und Stellen in der Steuerverwaltung für mehr
Mehrwertssteuerkontrollen und eine Minderheit Guggisberg eine Streichung der Neuen
Regionalpolitik, da diese Aufgabe der Kantone sei. Das Hauptinteresse des Nationalrats
galt in diesem Block aber der Landwirtschaft, zu der zahlreiche Mehr- und
Minderheitsanträge vorlagen: Die Kommissionsmehrheit verlangte eine Erhöhung des
Kredits für die Qualitäts- und Absatzförderung zugunsten des Schweizer Weins um CHF
6.2 Mio. (in Umsetzung einer Motion 22.3022, die vom Nationalrat angenommen, aber
vom Ständerat an die WAK-SR verwiesen worden war). Eine Minderheit Munz wollte
stattdessen einen Teil der bereits veranschlagten Mittel zur Umsetzung der Motion
einsetzen, der Nationalrat folgte jedoch seiner Kommissionsmehrheit und beschloss
die Krediterhöhung. Weiter beantragte die Kommissionsmehrheit, in den
Planungsgrössen zu den Direktzahlungen die Höhe der Versorgungssicherheitsbeiträge
auf CHF 1.1 Mrd. festzuschreiben, so dass diese entgegen der Absicht des Bundesrates
nicht gekürzt werden könnten. Der Nationalrat folgte auch dieser
Kommissionsmehrheit, während eine Minderheit Munz besagte Planungsgrösse
erfolglos streichen wollte. Schliesslich sollten die Mittel für Wildtiere, Jagd und
Fischerei gemäss Kommissionsmehrheit um CHF 4 Mio. zugunsten von
Sofortmassnahmen für den Herdenschutz aufgestockt werden, wobei der Nationalrat
auch hier der Komissionsmehrheit und nicht einer Minderheit Schneider Schüttel (sp,
FR) auf Beibehalten des bundesrätlichen Betrags folgte. Erfolgreich war zudem eine
Minderheit Grin für eine Erhöhung des Kredits für die Pflanzen- und Tierzucht um CHF
3.9 Mio. zugunsten einheimischer Nutztierrassen, nicht aber ein weiterer
Minderheitsantrag Grin für einen Verzicht auf die Aufstockung des Funktionsaufwands
beim Bundesamt für Landwirtschaft um CHF 900'000 zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative zur Verminderung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln. 

Im sechsten Block ging es abschliessend um den Eigenaufwand des Bundes und um die
Schuldenbremse, wobei die Kommissionsmehrheit nur einen Antrag auf Änderung
gegenüber der bundesrätlichen Version stellte: Bei den Planungsgrössen zum BABS
sollte der Soll-Wert der Kundenzufriedenheit bei den Ausbildungsleistungen von 80 auf
85 Prozent und in den Finanzplanjahren auf 90 Prozent erhöht werden. Stillschweigend
hiess der Nationalrat die Änderung gut. Zudem lagen zahlreiche Minderheitsanträge
Nicolet auf Kürzungen im Personalbereich verschiedener Bundesämter (BAFU, BAG,
BAK, BAV, BFS) sowie beim UVEK vor, die jedoch allesamt abgelehnt wurden – genauso
wie weitere Kürzungsanträge im Personalbereich sowie bei den Sach- und
Betriebsausgaben des SEM, zur Kürzung des Personalaufwands im Bereich der Social-
Media-Strategie und der Digitalisierung sowie für Querschnittskürzungen beim BBL.
Abgelehnt wurde aber auch ein Minderheitsantrag Schneider Schüttel zur Schaffung von
zwei zusätzlichen Stellen beim BLV im Bereich Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Schliesslich scheiterte auch ein Antrag der SVP-Fraktion, die aus der
Gewinnausschüttung der SNB veranschlagten Einnahmen von CHF 666.7 Mio. zu
streichen, da die SNB diese nach ihren Verlusten voraussichtlich nicht würde tätigen
können.

Nach langen Diskussionen, bei denen sämtliche Mehrheits- sowie einzelne
Minderheitsanträge angenommen worden waren, hiess der Nationalrat den Voranschlag
in der Gesamtabstimmung mit 137 zu 49 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gut. Die
ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie
von einem Mitglied der Grünen. Angenommen wurden in der Folge auch der
Bundesbeschluss über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2023 (138 zu 50
Stimmen bei 2 Enthaltungen), der Bundesbeschluss über den Finanzplan für die Jahre
2024-2026 (179 zu 12 Stimmen) sowie der Bundesbeschluss über die Entnahmen aus
dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2023 (191 zu 0
Stimmen). 2
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Einigkeit bestand bei der Behandlung der AHV 21-Reform durch den Nationalrat
eigentlich nur in der Feststellung, dass dies ein sehr zentrales Projekt sei – «l'un des
objets majeurs de la législature», nannte es beispielsweise Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS). Ansonsten unterschieden sich die Positionen der links-grünen
und der bürgerlichen Ratsseite ziemlich stark. Bewusst waren sich die Befürwortenden
sowie die Gegnerinnen und Gegner des vorliegenden Entwurfs aber auch, dass die
Revision dieses Mal auch vor dem Stimmvolk unbedingt bestehen müsse, zumal die
letzte erfolgreiche AHV-Revision fast 30 Jahre zurück lag. Darüber, ob und wie das
aktuelle Projekt vor den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mehrheitsfähig wird,
schieden sich jedoch die Geister. Umstritten waren nicht nur die Frage der
Rentenaltererhöhung der Frauen – die der Ständerat zuvor deutlich angenommen hatte
–, sondern auch die Höhe der Ausgleichsmassnahmen für die älteren Frauenjahrgänge
sowie die Zusatzfinanzierung für die AHV. Kommissionssprecher Nantermod wehrte
sich gegen die Formulierung, wonach die AHV 21-Reform eine Abbauvorlage sei. So
würde die Erhöhung des Frauenrentenalters, welche die Ausgaben der AHV um CHF 1.2
Mrd. verringert, durch zusätzliche Leistungen in der Höhe von CHF 812 Mio. gemildert.
Somit würden die Leistungskürzungen insgesamt nur etwa CHF 400 Mio. einbringen.
Dabei zählte Nantermod jedoch nicht nur die Ausgleichszahlungen für die
Übergangsgenerationen zu den zusätzlichen Leistungen, sondern auch die
Flexibilisierung des Rentenalters und die Änderung des Selbstbehalts, die Frauen und
Männern zugute kommt. Hingegen würde die Finanzierung um CHF 1.58 Mrd. erhöht
(CHF 1.36 Mrd. aus der Mehrwertsteuer und CHF 222 Mio. aus den zusätzlichen
Beiträgen). Somit bestehe die Reform zu 80 Prozent aus Mehreinnahmen und zu 20
Prozent aus Leistungskürzungen und sei folglich sozial ausgestaltet. Gleichzeitig sei man
sich bewusst, dass der Entwurf die Problematik der AHV-Finanzierung nicht vollständig
lösen könne, voraussichtlich käme der Deckungsgrad des AHV-Fonds damit im Jahr
2030 bei 88 Prozent zu liegen. Folglich habe man die Motion 21.3462 eingereicht,
gemäss welcher der Bundesrat bis Ende 2026 eine neue AHV-Reform für die Jahre
2030 bis 2040 vorlegen soll.

Ihre Kritikpunkte an dieser Vorlage fassten die Frauen der links-grünen Ratsseite in
verschiedene Rückweisungsanträge an den Bundesrat oder an die SGK-NR. Eine
Minderheit Porchet (gp, VD) erachtete den Leistungsabbau als unnötig und schlug
stattdessen vor, die Finanzierungsprobleme der AHV durch Zuweisung der SNB-
Gewinne an die AHV zu lösen. Statt an Bund und Kantone, die bereits stark von den
Negativzinsen profitierten, solle das Geld der SNB aus den zusätzlichen Ausschüttungen
der AHV und somit den Verliererinnen und Verlierern der Negativzinsen zugutekommen.
Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für die AHV sah auch eine Minderheit Prelicz-
Huber (gp, ZH) vor, die das AHV-Defizit über eine Erhöhung des Bundesbeitrags decken
wollte. Das AHV-Gesetz erlaube es, den Bundesbeitrag auf 50 Prozent der jährlichen
Ausgaben zu erhöhen, folglich solle dieser stärker als nur auf die vom Bundesrat
vorgesehenen 20.2 Prozent angehoben werden. Ebenfalls als alternative
Finanzierungsquelle stellte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) ihren Minderheitsantrag
dar, mit dem sie die Erfüllung des Gleichstellungsartikels, des Gleichstellungsgesetzes
und des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW) sowie eine Koppelung der AHV 21-Vorlage an «gleiche[n] Lohn bei
gleichwertiger Arbeit» forderte. So führten die noch immer bestehenden
Lohnunterschiede von 18.3 Prozent – 7.7 Prozent davon unerklärt – zwischen den
Geschlechtern zu tieferen Lohnbeiträgen für die Frauen. Mit fairen Löhnen für die
Frauen würden die AHV-Beiträge gemäss Travailsuisse um CHF 825 Mio. pro Jahr
steigen. Statt an die Lohngleichheit wollte eine Minderheit um Mattea Meyer (sp, ZH)
den Entwurf an die aktuelle Revision des BVG (BVG 21) koppeln. So liege das
Hauptproblem in den Rentenunterschieden zwischen Frauen und Männern nicht bei
der AHV, sondern bei den Pensionskassen. Die mittlere Pensionskassenrente für Frauen
betrage beispielsweise CHF 1160 und diejenige der Männer CHF 2144; fast ein Drittel
der Neurentnerinnen habe überdies gar keine Pensionskassenrente. Folglich müsse das
BVG 21 zuerst revidiert werden, bevor die AHV 21 angegangen werden könne. Eine
zweite Minderheit Prelicz-Huber verlangte schliesslich, dass die AHV so auszugestalten
sei, dass sie den Verfassungsauftrag, wonach AHV-Renten den Existenzbedarf
angemessen decken müssen, erfüllt. Dies sei heute nicht der Fall, dafür sei die AHV-
Rente zu tief – insbesondere für diejenigen 13 Prozent der Männer und über ein Drittel

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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der Frauen, die keine zweite oder dritte Säule hätten. Über 330'000 Menschen lebten
deshalb unter dem Existenzminimum und müssten Ergänzungsleistungen beziehen,
betonte Prelicz-Huber. 

Vor der Detailberatung und nach dem unbestrittenen Eintretensentscheid musste sich
der Nationalrat mit den Rückweisungsanträgen auseinandersetzen. «Die Mehrheit der
Kommission will die Vorlage zügig vorantreiben», hatte Kommissionssprecher de
Courten (svp, BL) zuvor betont und daran hielt sich der Nationalrat: Er lehnte sämtliche
Rückweisungsanträge ab, diese fanden über die SP- und die Grüne-Fraktion hinaus
einzig bei Lorenzo Quadri (lega, TI) Unterstützung. 

Die Detailberatung nahm die grosse Kammer in vier Blöcken vor, wobei sie in den
zentralen Punkten Differenzen zum Ständerat schuf. 
Gleich zu Beginn beschäftigte sich der Nationalrat mit der Hauptthematik der Revision:
Im ersten Block debattierte der Nationalrat über die Erhöhung des Rentenalters der
Frauen auf 65 Jahre – das in der Zwischenzeit in «Referenzalter» umbenannt worden
war. Dazu gab es noch einmal eine ausführliche und teilweise ziemlich gereizte Debatte
mit zahlreichen Nachfragen, bei der verschiedene Frauen erneut die noch immer
bestehende Benachteiligung der Frauen in zahlreichen Bereichen, insbesondere beim
Lohn und bei der unbezahlten Arbeit, hervorhoben. Bürgerliche Sprechende verwiesen
hingegen unter anderem ebenfalls auf den Gleichstellungsartikel in der Verfassung, den
es nun durch eine Angleichung des Rentenalters zu erfüllen gelte. Mit 124 zu 69
Stimmen sprach sich nach dem Ständerat auch der Nationalrat für eine Erhöhung des
Rentenalters der Frauen aus. Abgelehnt wurde diese von der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie von Lorenzo Quadri und zwei Mitgliedern der Mitte-Fraktion (Christine
Bulliard (mitte, FR) und Jean-Paul Gschwind (mitte, JU)). Nicht nur bei den Männern
waren die Fronten somit deutlich nach politischen Lagern gespalten: Einzig Christine
Bulliard sprach sich als bürgerliche Frau gegen die Rentenaltererhöhung für Frauen aus.
Insgesamt lehnten die Frauen im Nationalrat die Erhöhung jedoch mit 38 zu 29
Stimmen ab, zumal dem links-grünen Lager deutlich mehr Frauen angehören als dem
bürgerlichen Lager. 
Gleich im Anschluss behandelte der Nationalrat die zweite grosse Frage der Revision:
die Kompensationsmassnahmen für Frauen, die in Kürze pensioniert würden und nun
ein Jahr länger arbeiten müssten als geplant. Wie bereits im Ständerat standen
diesbezüglich zahlreiche verschiedene Modelle zur Debatte. Die Kommissionsmehrheit
hatte sich gegen das vom Ständerat geschaffene Trapezmodell ausgesprochen und
nahm stattdessen das Modell, das Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat vertreten hatte,
in modifizierter Form auf: So sollte der Zuschlag für die Frauen nach deren bisherigem
Einkommen abgestuft werden, wobei die SGK-NR im Gegensatz zu Müller drei Stufen
vorsah: Je nach Höhe des bisherigen Einkommens sollten die Frauen zwischen CHF 50
und CHF 150 pro Monat zusätzlich erhalten. Davon sollten sechs Jahrgänge profitieren,
maximal sollte dies CHF 551 Mio. kosten. Eine Minderheit II Prelicz-Huber befürwortete
hingegen die Änderung der Rentenformel, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte
(Modell Bundesrat), wollte diese aber grosszügiger ausgestalten (bei Kosten von CHF
1.08 Mrd.) und 14 Jahrgänge daran teilhaben lassen. Die restlichen drei Minderheiten
befürworteten das Trapezmodell, das die Rentenzuschläge nach Jahrgängen zuerst
zunehmend, später absteigend abstufen wollte. Damit sollte der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass das Rentenalter schrittweise erhöht wird und somit die ersten
Jahrgänge keinen vollständigen Rentenzuschlag zugute haben. Eine Minderheit II de
Courten wollte dabei dem Ständerat folgen (Kosten: CHF 409 Mrd.), die Minderheiten IV
Meyer und V Prelicz-Huber forderten hingegen verglichen mit dem Ständerat deutlich
höhere Grundzuschläge (SR: CHF 150, Meyer: CHF 430, Prelicz-Huber: 515), zudem
sollten bei der Minderheit Prelicz-Huber deutlich mehr Jahrgänge unterstützt werden
(SR und Meyer: 9 Jahrgänge, Prelicz-Huber: 14 Jahrgänge), bei Kosten von CHF 1.35 Mrd.
respektive CHF 1.72 Mrd. Ein Einzelantrag Bäumle wollte schliesslich dem Modell der
Kommission folgen, aber die Übergangsmassnahmen acht Jahrgängen zugutekommen
lassen (SGK-NR: 6 Jahrgänge), was Kosten von CHF 900 Mio. mit sich bringen sollte. 
Wie das Modell des Bundesrates vorgesehen hatte, waren bei den
Ausgleichsmassnahmen jedoch nicht nur Rentenzuschläge angedacht, sondern
alternativ auch ein privilegierter Rentenvorbezug: Die Frauen der Übergangsgeneration
sollten gemäss der Mehrheit der SGK-NR – ebenfalls abgestuft nach Einkommen – ihre
Rente mit einem Kürzungssatz von 0 bis 2 Prozent (tiefere Einkommen), 1 bis 4 Prozent
(mittlere Einkommen) und 2 bis 6 Prozent (höhere Einkommen) vorbeziehen können.
Die Minderheit II Prelicz-Huber wollte hier auf den höchsten Kürzungssatz verzichten.
Das Trapezmodell und somit auch die Modelle des Ständerats sowie der übrigen
Minderheiten sahen keine Möglichkeit für einen privilegierten Vorbezug vor.
Gesundheitsminister Berset sprach sich mit deutlichen Worten gegen den Antrag der
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Kommissionsmehrheit aus. So sei die Anzahl Jahrgänge, die von den
Ausgleichsmassnahmen profitieren sollen, deutlich zu gering, insbesondere wenn die
ersten Übergangsjahrgänge nur reduzierte Zuschläge erhalten sollten. Die
Kompensationen seien demnach deutlich weniger grosszügig als bei der erfolgreichen
10. AHV-Reform, weshalb sich der Nationalrat für das grosszügigere Modell des
Bundesrates entscheiden solle. Kommissionssprecher de Courten verwies hingegen
darauf, dass die Kommissionsmehrheit zwar eine geringere Anzahl Jahrgänge
berücksichtige als der Bundesrat und der Ständerat, diese aber grosszügiger behandeln
wolle. 
Deutlich setzte sich der Vorschlag der Kommissionsmehrheit in der Ausmehrung gegen
sämtliche anderen Modelle durch. Knapp wurde es einzig gegen die Minderheit II de
Courten, die dem Ständerat folgen wollte (79 zu 74 Stimmen bei 40 Enthaltungen).
Dabei stimmte fast die gesamte Grünen-Fraktion mit der SVP-Fraktion für die
Minderheit de Courten, während sich die SP-Fraktion ihrer Stimme enthielt. 

Im zweiten Block behandelte der Nationalrat die Flexibilisierung des Rentenbezugs,
dessen erste Frage des privilegierten Vorbezugs der Übergangsgeneration ja bereits bei
der Wahl des Kompensationsmodells geklärt worden war. Umstritten war hier – wie
bereits im Ständerat – die Frage, ob der Vorbezug ab 62 oder 63 Jahren möglich sein
soll. Die Kommissionsmehrheit wollte der Version des Ständerates folgen (63 Jahre).
Yvonne Feri (sp, AG) argumentierte hingegen, dass Frauen neben dem Rentenalter nicht
auch noch beim Zeitpunkt des Vorbezugs eine Verschlechterung erfahren sollten, und
beantragte folglich Zustimmung zur bundesrätlichen Version für einen Vorbezug ab 62
Jahren. Deutlich setzte sich die Kommissionsmehrheit aber auch hier durch. 
Auch bei der Frage des Freibetrags für Personen, die nach Erreichen des AHV-Alters
weiterhin erwerbstätig sind, war die Kommissionsmehrheit erfolgreich. Der Ständerat
hatte sich hier statt eines Betrags in der Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrags
der AHV-Rente (aktuell CHF 16’800) für einen fixen Betrag von CHF 24'000
entschieden, der jedoch an die Teuerung angepasst werden soll. Damit sollten die
Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, über das Referenzalter hinaus erwerbstätig
zu bleiben. Die Kommissionsmehrheit wollte stattdessen dem Bundesrat folgen, den
Freibetrag jedoch für freiwillig erklären. Erfolglos blieben diesbezüglich eine Minderheit
I de Courten, die dem Ständerat folgen, aber den Zusatz der Kommission zur
Freiwilligkeit des Freibetrags aufnehmen wollte, sowie eine Minderheit II Gysi (sp, SG)
für die bundesrätliche Position. 

In einem dritten Block fasste der Nationalrat die übrigen Themenbereiche zusammen.
So hatte zum Beispiel eine Minderheit Feri im Lichte des Urteils des EGMR gegen die
Schweiz vorgeschlagen, die Witwerrente der Witwenrente anzupassen und somit
grosszügiger auszugestalten als bisher. Denn während Witwer nach geltendem Recht
nur solange Witwerrente erhalten, wie sie minderjährige Kinder zu betreuen haben,
haben Witwen bis zu ihrer Pensionierung Anrecht auf Witwenrente. Es sei höchste Zeit,
die biologisch und funktional ungerechtfertigten rechtlichen Unterschiede zwischen
den Geschlechtern zu beheben, argumentierte Feri. Die beiden Kommissionssprecher
verwiesen jedoch auf die Kosten dieser Regelung von CHF 105 Mio. pro Jahr und wollten
stattdessen einen entsprechenden Vorschlag des Bundesrates abwarten. Verschiedene
Sprechende hofften darauf, die Problematik nicht durch eine grosszügigere
Witwerrente, sondern durch eine Einschränkung der Witwenrente zu lösen. Der
Nationalrat teilte diese Einschätzung und lehnte den Antrag der Minderheit Feri ab.

Im vierten Block debattierte der Nationalrat über die dritte grosse Frage, die
Zusatzfinanzierung für die AHV. Dabei lagen auch bezüglich der
Mehrwertsteuererhöhung unterschiedliche Konzepte vor. Die Kommissionsmehrheit
schlug mit einer Erhöhung von 0.4 Prozentpunkten des Normalsatzes (sowie
Erhöhungen um je 0.1 Prozentpunkte des Sondersatzes für Beherbergungsleistungen
und des reduzierten Satzes) eine etwas grössere Erhöhung vor als der Ständerat (0.3
und je 0.1 Prozentpunkte), blieb jedoch deutlich unter dem Vorschlag des Bundesrates
(0.7 respektive 0.2 und 0.3 Prozentpunkte). Eine Minderheit II de Courten bevorzugte
die ständerätliche Version, während eine weitere Minderheit IV de Courten die
Mehrwertsteuer nur zeitlich begrenzt bis Ende 2030 in demselben Ausmass erhöhen
wollte wie die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit I Maillard (sp, VD) sprach sich
zwar für die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung
aus, wollte jedoch auf die von der Kommission sowie von mehreren Minderheiten
ebenfalls vorgesehene Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung mit der Erhöhung
des Rentenalters verzichten. Eine Minderheit III Gysi beantragte schliesslich, dem
Bundesrat zu folgen. Gesundheitsminister Berset verwies darauf, dass die Situation für
zukünftige Revisionen noch viel schwieriger werde, wenn man bereits jetzt mit einer
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88-prozentigen Deckung des Fonds für das Jahr 2030 rechne – so hoch sollte der
Deckungsgrad mit dem Modell der Kommissionsmehrheit sein. Folglich empfahl er dem
Nationalrat die stärkere vom Bundesrat vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer um
0.7 Prozentpunkte. Davon liess sich dieser jedoch nicht überzeugen, auch in dieser
Frage setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen sämtliche Minderheitsanträge durch.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Frage, ob der Bundesbeschluss zur
Mehrwertsteuererhöhung an die AHV 21-Reform geknüpft werden soll oder nicht. Der
Ständerat hatte eine solche Verknüpfung geschaffen, die Mehrheit der SGK-NR wollte
ihr zustimmen, während sie eine Minderheit Maillard ablehnte. Bundesrat Berset
verwies diesbezüglich auf die Altersvorsorge 2020, bei der die Verknüpfung der beiden
Vorlagen für die Ablehnenden ein wichtiges Argument dargestellt habe. Dabei forderte
er den Nationalrat auf, denselben Fehler nicht erneut zu begehen. Davon liess sich
dieser jedoch nicht überzeugen und nahm den Mehrheitsantrag mit 124 zu 67 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) an. 
In der Folge schlug Felix Wettstein (gp, SO) ein alternatives Finanzierungskonzept in
Anlehnung etwa an die Mikrosteuer-Initiative vor, gemäss dem auf jeder
Finanztransaktion an der Schweizer Börse eine Steuer von 1 Promille erhoben werden
sollte. Damit könne neben den Einkommen eine weitere Finanzierungsquelle für die
AHV erschlossen werden, begründete Wettstein seinen Antrag. Dieser wurde jedoch mit
120 zu 70 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Zustimmung fand der Vorschlag bei
der SP- und der Grünen-Fraktion sowie bei einer Minderheit der Mitte-Fraktion. 
Stattdessen schuf die Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt von der SP- und der
Grünen Fraktion eine andere, zusätzliche Einnahmequelle für die AHV. So schlug die
SVP-Fraktion in einem Einzelantrag vor, sämtliche Bruttoerträge der Schweizerischen
Nationalbank aus den Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten dem AHV-
Ausgleichsfonds zukommen zu lassen. Zudem sollten die Bruttoerträge aus den
Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten, die zwischen 2015 und dem
Inkrafttreten der AHV 21-Revision anfallen würden, in einer einmaligen Zahlung der AHV
zugeschrieben werden. Eine Minderheit Maillard hatte zuvor einen ähnlichen Antrag
gestellt, diesen aber zugusten des SVP-Antrags zurückgezogen. Pierre-Yves Maillard
verwies auf die riesigen Gewinne, welche die SNB mit den Negativzinsen mache: In den
ersten 60 Tagen dieses Jahres habe diese bereits die Gewinne angehäuft, welche
gemäss dem Antrag der SVP der AHV zukommen würden. Alfred Heer (svp, ZH), der
bereits 2018 eine entsprechende Motion (Mo. 18.4327) eingereicht hatte, verwies für die
SVP-Fraktion darauf, dass die Negativzinsen zwar zur Schwächung des Frankens und als
Subvention für die Exportindustrie gedacht seien, in erster Linie aber vor allem eine
«Strafe für die Sparerinnen und Sparer in der Schweiz» darstellten. Folglich müssten
deren Gewinne wieder an die Bevölkerung zurück verteilt werden.
Kommissionssprecher Nantermod empfand es hingegen als unklug «de lier le destin de
l'AVS à […] celui des intérêts négatifs». Die AHV-Finanzierung solle nicht von der SNB
abhängig werden, da damit auch die Unabhängigkeit der SNB gefährdet sei. Schliesslich
gehöre die SNB den Kantonen, weshalb der Bund nicht über die Verwendung ihrer
Gewinne bestimmen könne. Mit 108 zu 80 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat den SVP-Antrag jedoch an und verschob diese Zusatzfinanzierung in der
Folge in eine neue Vorlage 3.
Erfolglos blieb hingegen ein Minderheitsantrag Prelicz-Huber für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags an die AHV von bisher 19.55 Prozent auf 25 Prozent. Stattdessen nahm
die grosse Kammer die Erhöhung auf 20.2 Prozent, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen
hatte, an. 

In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Revisionsentwurf für das
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung mit 126 zu 67 Stimmen
zu, abgelehnt wurde er von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen
sowie von Lorenzo Quadri. Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde nur von Stefania Prezioso (egsols, GE)
abgelehnt, die SP-Fraktion enthielt sich jedoch ihrer Stimme. Dem vom Nationalrat auf
Initiative der SVP-Fraktion neu geschaffenen Bundesbeschluss über die Zuweisung des
Gewinns aus den Negativzinsen der SNB an den AHV-Ausgleichsfonds stimmte der
Nationalrat mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu. Zu den SP-, Grünen- und SVP-
Fraktionen, die dieses Projekt bereits zuvor unterstützt hatten, gesellte sich auch eine
Mehrheit der Mitte-Fraktion. Nachdem diese Abstimmung wegen unklarer
Abstimmungsfrage wiederholt worden war, betrug die Unterstützung durch die Mitte-
Fraktion jedoch nur noch drei Stimmen. Dennoch reichte es mit 114 zu 75 Stimmen (bei
4 Enthaltungen) zur Annahme des neu geschaffenen Bundesbeschlusses. 3
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1) BO CN, 2022, pp.1090; Communiqué de presse CER-CN du 12.04.2022; Rapport CER-CN du 12.04.2022
2) AB NR, 2022, S. 1963 ff.; AB NR, 2022, S. 1974 ff.; AB NR, 2022, S. 1986; AB NR, 2022, S. 1987 ff.; AB NR, 2022, S. 1999 ff.; AB
NR, 2022, S. 2005 ff.; AB NR, 2022, S. 2010 ff.; AB NR, 2022, S. 2012 ff.
3) AB NR, 2021, S. 1170 ff.; AB NR, 2021, S. 1199 ff.
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